
1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Wolfenbüttel

für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunaiverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der

Rat der Stadt Wolfenbüttel in der Sitzung am 19.12.2012 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

§1

Durch den Nachtragshaushaltsplan werden einzelne Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen
und Auszahlungen nicht geändert.

§1a

Der Wirtschaftsplan der Städtischen Betriebe Wolfenbüttel (SBW) für das Haushaltsjahr 2012
wird nicht geändert.

f 1b

Der Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes Stadt Wolfenbüttel (ABW) für das
Haushaltsjahr 2012 wird nicht geändert.

§2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen

Festsetzung in Höhe von 6.277.000 € um 8.000.000 € erhöht und damit auf 14.277.000 €

neu festgesetzt.

§4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht
verändert.
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§5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Wolfenbüttel, den 19.12.2012

Bürgermeister
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